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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] Bei der visuellen Untersuchung von Bohrlö-
chern wird eine Vorrichtung in ein Bohrloch geführt, wel-
che dazu vorgesehen ist, die Innenseite des Bohrlochs
einerseits mit Hilfe einer Lichtquelle auszuleuchten und
andererseits visuell zu erfassen. Dabei werden entweder
Bilder und/oder Videoaufnahmen von der Innenseite des
Bohrlochs aufgenommen, die entweder in einem Spei-
chermedium gespeichert oder direkt (live) an eine Wie-
dergabevorrichtung gesendet werden.
[0003] Eine Vorrichtung dieser Art ist aus der DE 10
2012 223 458 A1 bekannt, wobei eine Videosonde zur
Inspektion von Bohrlöchern offenbart wird. Die Video-
sonde umfasst ein Gehäuse, in welchem eine Videoka-
mera, ein Bildspeicher, eine Stromquelle und eine Licht-
quelle aufgenommen sind. An einem Ende ist das Ge-
häuse mit einem Deckel druckdicht verschlossen, wobei
der Deckel Befestigungsmittel zur Befestigung eines
Seils aufweist. An dem anderen Ende weist das Gehäuse
ein abnehmbares Fensterbauteil auf, welches mit dem
Gehäuse verschraubbar ist, wobei das Fensterbauteil
aus Glas oder Acrylglas gefertigt ist. Hinter dem Fens-
terbauteil, im Inneren des Gehäuses, sind die Lichtquelle
und die Kamera angeordnet, wobei die Lichtquelle Licht
in Richtung des Blickfelds der Kamera, durch das Fens-
terbauteil, abstrahlt.
[0004] Weiters offenbart die DE 601 30 558 T2 ein Un-
tersuchungsinstrument zur Einführung in ein Bohrloch,
bei welchem eine Kamera, eine Lichtquelle und ein Re-
flektor in einem Gehäuse angeordnet sind. Der Reflektor
hat eine elliptische Form und fokussiert das von der Licht-
quelle abgestrahlt Licht in einem Brennpunkt. Ein Licht-
leiter, welcher in dem Brennpunkt angeordnet ist, leitet
das Licht an ein distales Ende des Gehäuses, an wel-
chem eine Kamera angeordnet ist. Am Ende des Licht-
leiters ist eine Linse angeordnet, die das Licht in Richtung
des Blickfelds der Kamera ausrichtet.
[0005] Die US 2013/0287380 A1 offenbart ein opti-
sches Element für eine Bohrlochkamera, mit einem in-
neren Bereich und einem äußeren Bereich, wobei deren
zylinderförmige Kontaktfläche derart ausgestaltet ist,
dass kein Licht von einem Bereich in den anderen Be-
reich transmittieren kann. Das optische Element ist auf
einer Platte angeordnet, welche eine zentrale Durch-
gangsöffnung aufweist, um die weitere Durchgangsöff-
nungen kreisförmig angeordnet sind. Lichtquellen sind
in den Durchgangsöffnungen angeordnet, und eine Linse
einer Kamera ist in der zentralen Durchgangsöffnung an-
geordnet.
[0006] Die US 2015/077537 A1 zeigt ein Kamerasys-
tem, mit einer Kamera und einer Lichtquelle, welche in
einem Gehäuse angeordnet sind. An einem Ende weist
das Gehäuses einen konischen Vorderteil auf, welcher
ein Sichtfenster aufweist, an dessen Innenseite ein End-
bereich einer Linse anliegt. Die Linse ist an ihrem ande-

ren Ende mit einem Bildsensor der Kamera verbunden.
Kreisrund um das Sichtfenster der Linse weist der Vor-
derteil weitere Öffnungen auf, welche mit einem Glas ab-
gedichtet sind. Dahinter sind Lichtquellen angeordnet,
wobei die Öffnungen bevorzugt in einem Winkel zur
Hauptachse des Gehäuses angeordnet sind.
[0007] Ein Nachteil der im Stand der Technik offenbar-
ten Vorrichtungen ist die Tatsache, dass die Lichtquelle
im Inneren oder hinter einem transparenten Element an-
geordnet ist, wodurch das von der Lichtquelle abgestrahl-
te Licht an der Innenseite des transparenten Elements
teilweise in Richtung der Kamera reflektiert wird. Da-
durch wird die Qualität der aufgenommenen Bilder ver-
schlechtert, da das reflektierte bzw. rückgestrahlte Licht
die Linse der Kamera überblendet. Dadurch können die
aufgezeichneten Daten meist unbrauchbar bzw. nicht
auswertbar werden.
[0008] Ein weiterer Nachteil bei der Ausgestaltung ge-
mäß der DE 10 2012 223 458 A1 ist zudem, dass das
Fensterelement aus einem transparenten Vollkörper aus
Kunststoff oder Glas besteht, welcher beim Bewegen der
Vorrichtung im Bohrloch mehr aufgrund vorspringender
Gesteinselemente oder dergleichen auf vergleichsweise
einfache Weise beschädigt wird. Sofern das Fensterele-
ment gesprungen ist, können nachteiliger Weise mit der
Vorrichtung keine aussagekräftigen Aufnahmen des
Bohrlochs aufgenommen werden, so dass erheblicher
Zeit- und Kostenaufwand zu Vorbereitung der Untersu-
chung des Bohrlochs verloren geht. Zusätzlich zu der mit
Kosten verbundenen Reparatur oder der Anschaffung
einer neuen Vorrichtung muss meist daher auch die Un-
tersuchung des Bohrlochs wiederholt werden, was zu
einer erheblichen Erhöhung der Kosten führt.
[0009] Demnach besteht die Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung darin, zumindest einzelne Nachteile des
Standes der Technik zu beseitigen oder zumindest zu
lindern. Die Erfindung setzt sich daher insbesondere zum
Ziel, eine Vorrichtung zur Untersuchung eines Bohrlochs
zu schaffen, mit welcher eine gleichmäßige und ausrei-
chend helle Ausleuchtung des Bohrlochs erfolgt, so dass
zuverlässig Bilder in einer eine Analyse des Bohrlochs
ermöglichenden Qualität aufgenommen werden können.
Zusätzlich soll das Risiko einer Beschädigung des Sicht-
fensters verringert werden.
[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst. Bevorzugte Aus-
führungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen an-
gegeben.
[0011] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der
Vorrichtungskopf im Wesentlichen aus einem intranspa-
renten Material besteht, in welchem ein aus einem trans-
parenten Material bestehendes vorzugsweise kreisför-
miges zentrales Sichtfenster aufgenommen ist, wobei
der Vorrichtungskopf in dem intransparenten Material zu-
mindest eine Durchgangsöffnung aufweist, welche von
dem Sichtfenster seitlich beabstandet ist und in welcher
zumindest eine Lichtquelle aufgenommen ist.
[0012] Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst ein
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Gehäuse, welches eine Kamera, eine Elektronikeinheit
und eine Stromversorgungseinheit aufweist, wobei das
Gehäuse aufgrund der Form eines Bohrlochs vorzugs-
weise zylinderförmig ausgestaltet ist. Um die Kamera,
die Elektronikeinheit und die Stromversorgungseinheit
gegen die physikalischen Bedingungen (hohe Tempera-
tur, hoher Druck, Schmutz, Gestein, etc.) in dem Bohr-
loch zu schützen, ist das Gehäuse aus einem druckfes-
ten Material gefertigt, welches den physikalischen Be-
dingungen innerhalb eines Bohrlochs standhält. Die
Stromversorgungseinheit ist vorzugsweise eine Batterie,
mit welcher die Elektronikeinheit und die Kamera mit En-
ergie versorgt werden. Die Elektronikeinheit ist insbeson-
dere dazu vorgesehen, die Funktionen der Kamera und
die Lichtquelle zu steuern und die erfassten Daten zu
speichern oder direkt an eine Datenauswertungseinheit
außerhalb des Bohrlochs zu senden. Die Datenübertra-
gung kann vorzugsweise mit einem Kabel oder kabellos
erfolgen. An einem Ende weist das Gehäuse eine Auf-
hängevorrichtung auf, an welcher vorzugsweise ein Seil,
ein Draht und/oder ein entsprechendes Kabel, beispiels-
weise ein Glasfaserkabel, zur Datenübertragung ange-
ordnet sind. Mit dem Seil kann die Vorrichtung kontrolliert
in das Innere des Bohrlochs hinab gelassen werden und
nach Beendigung der Untersuchung wieder sicher aus
dem Bohrloch entfernt werden. Das Kabel zur Datenü-
bertragung ist vorzugsweise an einem Ende mit der Vor-
richtung und am anderen Ende mit einer Datenauswer-
tungseinheit verbunden, welche die von der Kamera auf-
genommenen Daten speichert, auswertet und wieder-
gibt. In einer alternativen Ausführungsform kann mit dem
Kabel die Vorrichtung insbesondere auch mit Strom ver-
sorgt werden, wodurch auf die Stromversorgungseinheit
verzichtet werden kann. Das Gehäuse weist am gegen-
überliegenden Ende einen Vorrichtungskopf auf, welcher
aus einem intransparenten Material gefertigt und ein aus
einem transparenten Material bestehendes, vorzugswei-
se kreisförmiges, zentrales Sichtfenster aufweist. Das
Sichtfenster ist demnach umfangseitig von dem intrans-
parenten Material zumindest abschnittsweise, vorzugs-
weise vollumfänglich, eingefasst. Sofern die Vorrichtung
beim Bewegen im Bohrloch, insbesondere beim Herab-
lassen der Vorrichtung seitlich an dem das Bohrloch um-
schließende Gestein anstößt bzw. anschlägt, kommt das
Sichtfenster vorteilhafterweise nicht mit dem allenfalls
spitze Vorsprünge aufweisenden Gestein in Kontakt. So-
mit kann das Risiko einer Beschädigung des Sichtfens-
ters erheblich reduziert werden. Das Sichtfenster ist im
Wesentlichen im Blickfeld der Kamera angeordnet, so-
dass Bilddaten von der Innenseite des Bohrlochs erfasst
werden können. Der Vorrichtungskopf weist zusätzlich
zumindest eine Durchgangsöffnung auf, welche von dem
Sichtfenster seitlich beabstandet ist und in welcher zu-
mindest eine Lichtquelle aufgenommen ist. Die Durch-
gangsöffnung ist daher vorteilhafterweise in der Art eines
umseitig eingeschlossenen Kanals in dem intransparen-
ten Material des Vorrichtungskopfs ausgebildet. Vorteil-
hafterweise kann durch die Anordnung der Lichtquelle in

einer separaten Durchgangsöffnung in dem intranspa-
renten Vorrichtungskopf eine ungewollte Streuung des
Lichts, wodurch auch ungewollte Reflexionen bewirkt
werden können, vermieden werden. Das von der Licht-
quelle abgestrahlte Licht durchsetzt somit gerichtet den
Vorrichtungskopf, womit eine präzise Ausleuchtung des
Bohrlochs und in weiterer Folge eine hochqualitative
Bildaufnahme ermöglicht wird. In einer alternativen Aus-
führungsform kann die Kamera in dem Vorrichtungskopf
angeordnet sein.
[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Vorrichtungskopf im Wesentlichen als ein vom Gehäuse
gesondertes Element ausgebildet, welches mit dem Ge-
häuse vorzugsweise mittels einer Schraubverbindung
verbindbar ist. Zusätzlich können Dichtelemente vorge-
sehen sein, um eine dichte Verbindung zwischen dem
Vorrichtungskopf und dem Gehäuse zu gewährleisten.
Bei dieser Ausführungsform ergibt sich der Vorteil, dass
der Vorrichtungskopf einfach und rasch von dem Gehäu-
se trennbar ist, wodurch Reparaturen oder der Aus-
tausch von Komponenten vereinfacht werden. Durch die
vorzugsweise mit Dichtelementen abgedichtete
Schraubverbindung zwischen dem Vorrichtungskopf
und dem Gehäuse werden die Komponenten der Vor-
richtung von den physikalischen Bedingungen innerhalb
des Bohrlochs geschützt. In einer weiteren Ausführungs-
form ist der Vorrichtungskopf mit dem Gehäuse einteilig
ausgebildet.
[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform ist ins-
besondere zumindest ein Abschnitt der Längsausdeh-
nung der Durchgangsöffnung, welcher keine Lichtquelle
aufweist, vorzugsweise vollständig mit einer transparen-
ten Vergussmasse ausgefüllt. Damit wird die Durch-
gangsöffnung verschlossen und abgedichtet, wobei zu-
gleich ein gerichteter Lichtdurchtritt ermöglicht wird.
[0015] Hinsichtlich einer einfachen und zuverlässigen
Befestigung der Lichtquelle in der jeweiligen Durch-
gangsöffnung ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
die Lichtquelle mit einer transparenten Vergussmasse in
einem Abschnitt der Längsausdehnung der Durchgangs-
öffnung fixiert ist.
[0016] Um die Vorrichtung gegen die physikalischen
Bedingungen im Inneren des Bohrlochs zu schützen und
damit die Funktionalität der Vorrichtung zu gewährleis-
ten, weist das intransparente Material bevorzugt eine hö-
here Bruchfestigkeit, insbesondere eine höherer Druck-
festigkeit, als die transparente Vergussmasse auf. Dar-
aus ergibt sich der Vorteil, dass mechanische Belastun-
gen, beispielsweise durch Gesteine, insbesondere spit-
ze Gesteinsvorsprünge, innerhalb des Bohrlochs, keinen
Schaden an der Vorrichtung hervorrufen. Vorzugsweise
ist als intransparentes Material ein Metall, ein Legierung
oder ein Verbundwerkstoff, insbesondere eine Stahlle-
gierung, vorgesehen. Materialien dieser Art zeichnen
sich durch eine hohe Bruchfestigkeit aus und können den
physikalischen Bedingungen im Inneren des Bohrlochs
standhalten.
[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
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transparente Vergussmasse ein Gießharz, insbesonde-
re ein ein- oder mehr-komponentiges Gießharz auf Ep-
oxid-, Polyurethan-, Acryl- oder Silikon-Basis ist. Der Vor-
teil einer Vergussmasse ist, dass sie in einem flüssigen
Zustand einfach verarbeitet werden kann. Die Durch-
gangsöffnung in dem Vorrichtungskopf wird im Wesent-
lichen mit flüssiger Vergussmasse befüllt, welche nach
dem Aushärten die Durchgangsöffnung schließt, abdich-
tet und die Lichtquelle gegen mechanische Belastung,
Temperatur, Druck, Schmutz und dergleichen schützt.
Durch die Transparenz der Vergussmasse kann das
Licht der Lichtquelle in das Innere des Bohrlochs abge-
strahlt werden.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform besteht
das zentrale Sichtfenster aus einem transparenten Alka-
lisilikatglas, Acrylglas, Borsilikatglas oder Quarzglas.
Gläser dieser Art haben den Vorteil, dass sie mechanisch
belastbar sind und somit im Inneren des Bohrlochs ein-
gesetzt werden können. Die genaue Zusammensetzung
von dem verwendeten Glas und dessen Dicke ist vor-
zugsweise entsprechend den physikalischen Bedingun-
gen im Inneren des Bohrlochs auszuwählen.
[0019] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form sind mehrere, insbesondere drei bis zwölf, Durch-
gangsöffnungen, vorzugsweise in äquidistanten Abstän-
den zueinander, um das Sichtfenster herum angeordnet.
Vorzugsweise ist in jeder Durchgangsöffnung eine Licht-
quelle, insbesondere eine Leuchtdiode, aufgenommen.
Damit ergibt sich der Vorteil einer besonders gleichmä-
ßigen Ausleuchtung des Bohrlochs, womit die Qualität
der von der Kamera erfassten visuellen Daten erhöht
wird. Zusätzlich wird durch diese bevorzugte Anordnung
der Lichtquellen der Anteil an reflektiertem Licht mini-
miert, da jede Lichtquelle in einer separaten Durchgangs-
öffnung in dem intransparenten Vorrichtungskopf mit ei-
ner transparenten Vergussmasse fixiert ist. Die Licht-
quellenanordnung ist vorteilhafterweise von der Kamera
durch ein intransparentes Material räumlich getrennt und
das Licht wird demnach in eine vorgegebene Richtung
abgestrahlt.
[0020] In einer weiteren Ausführungsform sind vor-
zugsweise die einzelnen Lichtquellen in separaten Hal-
teelementen angeordnet, wobei jeweils ein Halteelement
in einer Durchgangsöffnung angeordnet ist. Vorzugswei-
se ist das Halteelement in der Durchgangsöffnung mit
einer dichten Schraubverbindung fixiert und weist an ei-
nem Ende eine transparente Linse auf, welche das von
den Lichtquellen abgestrahlte Licht in eine ausgezeich-
nete Richtung fokussiert. Die Halteelemente sind jeweils
getrennt voneinander aus dem Vorrichtungskopf ent-
nehmbar, womit das Austauschen von einzelnen Leucht-
dioden besonders einfach erfolgen kann.
[0021] In einer weiteren, besonders bevorzugten Aus-
führungsform ist die Längsachse der Durchgangsöff-
nung jeweils in einem spitzen Winkel α, vorzugsweise
zwischen 15° und 35°, zur Längsachse des Gehäuses
angeordnet. Vorzugsweise weisen alle Durchgangsöff-
nungen den gleichen Winkel α zur Längsachse des Ge-

häuses auf. Dadurch wird insbesondere das Licht in ei-
nem Winkel zur Längsachse des Gehäuses abgestrahlt,
womit die Ausleuchtung des Bohrlochs seitlich von der
Vorrichtung verbessert wird. Da die visuelle Untersu-
chung speziell auf die Innenseite des Bohrlochs abzielt,
ist eine Ausleuchtung seitlich von der Vorrichtung beson-
ders vorteilhaft.
[0022] Um eine hohe Leuchtkraft mit geringem Ener-
giebedarf zu gewährleisten, ist vorzugsweise als Licht-
quelle eine Leuchtdiode vorgesehen ist. Durch die ge-
ringe Größe von Leuchtdioden kann eine Vielzahl von
Leuchtdioden, vorzugsweise drei bis zwölf, in einer glei-
chen Anzahl von Durchgangsöffnungen im Vorrichtungs-
kopf angeordnet werden. Dadurch wird die Leuchtkraft
erhöht und somit die Ausleuchtung des Bohrlochs ver-
bessert, wobei die Größe der Vorrichtung klein genug
gewählt werden kann, um in das Bohrloch geführt zu wer-
den.
[0023] In einer weiteren, besonders bevorzugten Aus-
führungsform ist zwischen der Aufhängvorrichtung und
dem Gehäuse eine lösbare Verbindung, vorzugsweise
eine Schraubverbindung mit zumindest einem Dich-
tungselement, vorgesehen. Die Verbindung kann analog
zu der Schraubverbindung zwischen dem Gehäuse und
dem Vorrichtungskopf ausgestaltet sein. In einer weite-
ren Ausführungsform ist die Aufhängvorrichtung und das
Gehäuse einteilig ausgebildet.
[0024] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form ist die Stromversorgungseinrichtung im Gehäuse
zur Stromversorgung der Lichtquelle im Vorrichtungs-
kopf vorgesehen, wobei ein leitender Kontakt geschlos-
sen wird, wenn Gehäuse und Vorrichtungskopf mitein-
ander verbunden sind, wobei vorzugsweise zwischen
der Kamera und der Elektronikeinheit eine Feder ange-
ordnet ist. Durch die zusätzliche Kraft der Feder bleibt
der Kontakt, während der Vorrichtungskopf und das Ge-
häuse miteinander in Eingriff sind, auch bei mechani-
schen Belastungen aufrecht. Zusätzlich wird durch die
Feder eine mögliche Bewegung der einzelnen Kompo-
nenten innerhalb des Gehäuses gedämpft, wodurch es
bei abrupten Bewegungsänderungen der Vorrichtung zu
keinen Beschädigungen innerhalb des Gehäuses durch
eine unkontrollierte Bewegung der Komponenten
kommt. In einer weiteren Ausführungsform erfolgt die
Stromversorgung mit einem Kabel, welches zusammen
mit dem Seil, an welchem die Vorrichtung aufgehängt
ist, in das Bohrloch geführt wird. Dadurch wird eine bat-
terieunabhängige Stromversorgung sichergestellt.
[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form besteht die Aufhängvorrichtung und das Gehäuse
im Wesentlichen aus einem Metall, einer Legierung oder
einem Verbundwerkstoff. Materialien dieser Art zeichnen
sich durch hohe mechanische Belastbarkeit aus und eig-
nen sich daher ideal zum Einsatz im Inneren eines Bohr-
lochs.
[0026] Die visuell erfassten Daten der Kamera werden
vorzugsweise in einem Datenspeicher, welcher inner-
halb der Vorrichtung, insbesondere innerhalb der Kame-
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ra angeordnet ist, gespeichert, wobei die gespeicherten
Daten zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem die Unter-
suchung des Bohrlochs abgeschlossen ist, ausgewertet
werden. In einer weiteren Ausführungsform werden die
Bild- und/oder Videodaten direkt (live) an eine Wieder-
gabevorrichtung gesendet. Dies kann mit einem entspre-
chenden Kabel oder kabellos erfolgen. Bei dieser Aus-
führungsform kann auf einen zusätzlichen Datenspei-
cher verzichtet werden.
[0027] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
bevorzugten Ausführungsbeispielen, auf die sie jedoch
nicht beschränkt werden soll, weiter erläutert. In der
Zeichnung zeigt:

Fig. 1 einen Längsschnitt der erfindungsgemäßen
Vorrichtung zur visuellen Untersuchung eines Bohr-
lochs;

Fig. 2 einen Längsschnitt des Gehäuses der Vorrich-
tung gemäß Fig. 1;

Fig. 3 eine Ansicht der Aufhängvorrichtung der Vor-
richtung gemäß Fig 1;

Fig. 4 einen Längsschnitt des Vorrichtungskopfs der
Vorrichtung gemäß Fig. 1;

Fig. 4a eine Draufsicht des Vorrichtungskopfs der
Vorrichtung gemäß Fig. 1;

Fig. 5 einen Längsschnitt einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Vorrichtung zur visuellen Untersu-
chung eines Bohrlochs;

Fig. 6 den Vorrichtungskopf der weiteren Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 5;

Fig. 7 eine Draufsicht des Vorrichtungskopfs der wei-
teren Ausführungsform gemäß Fig. 5;

Fig. 8 eine schematische Darstellung einer Bohrlo-
chuntersuchung mit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung.

[0028] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 1 zur visuellen Un-
tersuchung eines Bohrlochs 22 (vgl. Fig 8), welche eine
Kamera 2, eine Elektronikeinheit 3 und eine Stromver-
sorgungseinheit 4 aufweist. Die Elektronikeinheit 3 und
eine Stromversorgungseinheit 4 sind in einem druckfes-
ten, zylindrischen Gehäuse 5 angeordnet, wobei die Vor-
richtung 1 an einem Ende eine Aufhängvorrichtung 6 und
an einem gegenüberliegenden Ende einen ein Sichtfens-
ter 7 umfassenden druckfesten, zylindrischen Vorrich-
tungskopf 8 aufweist. Der Vorrichtungskopf 8 besteht aus
einer Stahllegierung, insbesondere aus einem korrosi-
onsbeständigen austenitisch-ferritischen Stahl oder ei-
ner Nickellegierung, vorzugsweise Edelstahl W-Nr.
1.4462 oder der hochkorrosionsbeständigen Nickel-Ba-

sis-Legierung W-Nr. 2.4602, d.h. einem intransparenten
Material, in welchem Durchgangsöffnungen 10 vorgese-
hen sind, die von dem Sichtfenster 7 seitlich beabstandet
sind.
[0029] Edelstahl W-Nr. 1.4462 ist ein austenitisch-fer-
ritischer Stahl mit im Wesentlichen 40-50% Ferrit und mit
einer hohen Beständigkeit in chloridhaltigen Medien.
Durch den hohen Gesamtgehalt an Chrom und Molybdän
weist dieser Edelstahl eine sehr gute Lochfraßbestän-
digkeit und hohe Beständigkeit gegen Spannungsrißkor-
rosion und Schwingungsrißkorrosion auf.
[0030] Die Nickel-Basis-Legierung W-Nr. 2.4602 ver-
fügt durch den Zusatz von Chrom, Molybdän, Wolfram
und einem kontrollierten Eisengehalt über eine ausge-
zeichnete Beständigkeit gegenüber oxidierenden, redu-
zierenden und gemischten Säuren. Die Legierung ist
auch sehr widerstandsfähig gegenüber Lochfraß und
Spaltkorrosion, insbesondere in einem Säure-Halogenid
Klima.
[0031] Der Vorrichtungskopf 8 ist über eine Schraub-
verbindung 11, welche Dichtungselemente 12 aufweist,
mit dem Gehäuse 5 verbindbar. Zwischen der Kamera 2
und der Elektronikeinheit 3 und/oder zwischen der Elek-
tronikeinheit 3 und der Stromversorgungseinheit 4 ist ei-
ne Feder 26 angeordnet. Die Feder 26 dient als Dämp-
fungseinheit, um die einzelnen Komponenten innerhalb
des Gehäuses 5 gegen eine mögliche Beschädigung zu
schützen. Durch abrupte Bewegungsänderungen der
Vorrichtung 1 kann es zu Zusammenstößen der einzel-
nen Komponenten, welche innerhalb des Gehäuses 5
angeordnet sind, kommen. Durch die Feder 26 werden
unerwünschte Bewegungen der Komponenten ge-
dämpft, wodurch Beschädigungen durch Zusammenstö-
ße vermieden werden.
[0032] Fig. 2 zeigt das Gehäuse 5, wobei an einem
ersten Ende 13 über die Schraubverbindung 11 der Vor-
richtungskopf 8 anordenbar ist und an einem zweiten En-
de 14 über eine weitere Schraubverbindung 15 die Auf-
hängvorrichtung 6 anordenbar ist.
[0033] Fig. 3 zeigt die Aufhängvorrichtung 6, welche
über die Schraubverbindung 15, welche Dichtungsele-
mente 16 aufweist, mit dem Gehäuse 5 verbindbar ist
(vgl. Fig. 1). Am gegenüberliegenden Ende der Aufhäng-
vorrichtung 6 ist ein Verbindungselement 17 angeordnet,
an welchem ein Seil und/oder ein Kabel (nicht gezeigt)
anordenbar ist.
[0034] In der Schnittansicht des Vorrichtungskopfs 8
in Fig. 4 ist insbesondere ersichtlich, dass die Durch-
gangsöffnungen 10 in einem Winkel α von ca. 15° bis
20° zur Längsachse x der Vorrichtung 1 angeordnet sind.
In jeder Durchgangsöffnung 10 ist eine Lichtquelle 9 in
einer transparenten Vergussmasse 27 angeordnet.
[0035] In der Draufsicht gemäß Fig. 4 ist ersichtlich,
dass der Vorrichtungskopf 8 einen äußeren zylindrischen
Mantel aus der vergleichsweise bruchfesten Stahllegie-
rung aufweist, so dass bei einem etwaigen (seitlichen)
Anschlagen des Vorrichtungskopfs 8, insbesondere
beim Herablassen der Vorrichtung 1 im Bohrloch 22, an
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Gesteinselementen oder anderen spitzkantigen Vor-
sprüngen nur der aus einer Stahllegierung bestehende
Vorrichtungskopf 8 in Berührungskontakt mit etwaigen
Vorsprüngen im Bohrloch 22 gelangt. Die Sichtfenster 7
sowie die in Durchgangsöffnung 10 aufgenommene Ver-
gussmasse 27 werden somit von dem sie umfassenden
Vorrichtungskopf 8 geschützt, so dass die Gefahr einer
Beschädigung der transparenten Materialien äußert ge-
ring ist.
[0036] Fig. 5 zeigt eine alternative Ausführungsform
der Vorrichtung 1, wobei die Kamera 2 innerhalb des
Vorrichtungskopfs 8 angeordnet ist.
[0037] Fig. 6 zeigt eine Detailansicht des Vorrichtungs-
kopfs 8. Die Lichtquellen 9 sind wiederum jeweils in einer
Durchgangsöffnung 10 angeordnet. Jedoch sind die
Durchgangsöffnungen 10 nicht mit einer transparenten
Vergussmasse 27 ausgefüllt, wie bei dem Ausführungs-
beispiel gemäß den Figuren 1 bis 4a, sondern die Durch-
gangsöffnungen 10 sind mit Verschlusselementen 18
versehen, welche jeweils mittels einer Schraubverbin-
dung mit der Durchgangsöffnung 10 verbunden sind.
Derartige Verschlusselemente 18 weisen einen äußeren
mutterartigen Gewindeteil 18’ mit einer zentralen Öff-
nung auf, in welcher ein transparentes Sichtfenster 18’’,
vorzugsweise aus einem Alkalisilikatglas, Acrylglas, Bor-
silikatglas oder Quarzglas, aufgenommen ist. Mit Hilfe
dieser Verschlussteile 18 können somit die Durchgangs-
öffnungen 10 auf besonders einfache Weise druckdicht
verschlossen werden, im Vergleich zu einem druckdich-
ten Abschließen der Durchgangsöffnungen 10 mit einer
transparenten Vergussmasse 27, wie bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß den Figuren 1 bis 4a, weisen diese
Sichtfenster 18 jedoch einen größeren Platzbedarf auf,
so dass sie insbesondere bei Vorrichtungen 1 mit einem
Außendurchmesser größer 70mm, z.B. 90mm, einge-
setzt werden können. Das Sichtfenster 7 ist in einem im
Wesentlichen gleich aufgebauten, zentralen Verschlus-
selement 20 größeren Durchmessers aufgenommen.
Der Vorrichtungskopf 8 ist analog zu der Ausführungs-
form gemäß den Figuren 1 bis 4a über eine Schraubver-
bindung 11, welche Dichtungselemente 12 aufweist, mit
dem Gehäuse 5 verbunden.
[0038] Fig. 7 zeigt eine Draufsicht des Vorrichtungs-
kopfs 8 der alternativen Ausführungsform gemäß Fig. 5
und 6. Die Halteelemente 18 sind in äquidistanten Ab-
ständen um das Sichtfenster 7 angeordnet, welches wie-
derum in einem weiteren Halteelement 20 aufgenommen
ist.
[0039] Fig. 8 zeigt schematisch den Ablauf einer Bohr-
lochuntersuchung. Die Vorrichtung 1 wird an einem Seil
21 in ein Bohrloch 22 geführt, wobei ein Zentrierer 23
einen gleichmäßigen Abstand der Vorrichtung 1 zur In-
nenseite des Bohrlochs 22 gewährleistet. Die vertikale
Tiefe der Vorrichtung 1 wird mit einer Seilwinde 24 ge-
steuert. Die Auswertung der bei der Bohrlochuntersu-
chung erfassten visuellen Daten erfolgt mit einer Daten-
auswertungseinheit 25.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur visuellen Untersuchung eines
Bohrlochs, welche eine Kamera (2), eine Elektroni-
keinheit (3) und eine Stromversorgungseinheit (4)
aufweist, die in einem druckfesten, vorzugsweise zy-
lindrischen, Gehäuse (5) angeordnet sind, wobei die
Vorrichtung (1) an einem Ende eine Aufhängvorrich-
tung (6) und an einem gegenüberliegenden Ende
einen ein Sichtfenster (7) umfassenden Vorrich-
tungskopf (8) aufweist, wobei der Vorrichtungskopf
(8) im Wesentlichen aus einem intransparenten Ma-
terial besteht, in welchem ein aus einem transparen-
ten Material bestehendes, vorzugsweise kreisförmi-
ges, zentrales Sichtfenster (7) aufgenommen ist,
wobei der Vorrichtungskopf (8) in dem intransparen-
ten Material zumindest eine Durchgangsöffnung
(10) aufweist, welche von dem Sichtfenster (7) seit-
lich beabstandet ist und in welcher zumindest eine
Lichtquelle (9) aufgenommen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtquelle (9) mit einer transpa-
renten Vergussmasse (27) in einem Abschnitt der
Längsausdehnung der Durchgangsöffnung (10) fi-
xiert ist.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vorrichtungskopf (8) als ein vom
Gehäuse (5) gesondertes Element ausgebildet ist,
das mit dem Gehäuse (5), vorzugsweise mittels ei-
ner Schraubverbindung (11), verbindbar ist.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest ein Abschnitt der
Längsausdehnung der Durchgangsöffnung (10),
welcher keine Lichtquelle (9) aufweist, vorzugsweise
vollständig mit einer transparenten Vergussmasse
(18) ausgefüllt ist.

4. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das intransparen-
te Material eine höhere Bruchfestigkeit, insbesonde-
re eine höherer Druckfestigkeit, als die transparente
Vergussmasse (27) aufweist.

5. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass als intransparentes Material ein Me-
tall, eine Legierung oder ein Verbundwerkstoff, vor-
zugsweise eine Stahllegierung, vorgesehen ist.

6. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die transparente
Vergussmasse (27) ein Gießharz, insbesondere ein
ein- oder mehr-komponentiges Gießharz auf Epo-
xid-, Polyurethan-, Acryl- oder Silikon-Basis ist.

7. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das zentrale Sicht-
fenster (7) aus einem transparenten Alkalisilikatglas,
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Acrylglas, Borsilikatglas oder Quarzglas besteht ist.

8. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere, insbe-
sondere drei bis zwölf, Durchgangsöffnungen (10),
vorzugsweise in äquidistanten Abständen zueinan-
der, um das Sichtfenster (7) herum angeordnet sind.

9. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Längsachse
der Durchgangsöffnung (y) jeweils in einem spitzen
Winkel α, vorzugsweise zwischen 15° und 35°, zur
Längsachse des Gehäuses (x) angeordnet ist.

10. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass in jeder Durch-
gangsöffnung (10) eine Lichtquelle (9), insbesonde-
re eine Leuchtdiode, aufgenommen ist.

11. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass als Lichtquelle (9)
eine Leuchtdiode vorgesehen ist.

12. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Auf-
hängvorrichtung (6) und dem Gehäuse (5) eine lös-
bare Verbindung, vorzugsweise eine Schraubver-
bindung (15) mit zumindest einem Dichtungsele-
ment (16), vorgesehen ist.

13. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stromversor-
gungseinrichtung (4) im Gehäuse (5) zur Stromver-
sorgung der Lichtquelle (9) im Vorrichtungskopf (8)
vorgesehen ist, wobei ein leitender Kontakt ge-
schlossen wird, wenn Gehäuse (5) und Vorrich-
tungskopf (8) miteinander verbunden sind, wobei
vorzugsweise zwischen der Kamera (2) und der
Elektronikeinheit (3) eine Feder (26) angeordnet ist.

14. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufhängvor-
richtung (6) und das Gehäuse (5) im Wesentlichen
aus einem Metall, einer Legierung oder einem Ver-
bundwerkstoff bestehen.

Claims

1. Device (1) for visually inspecting a borehole, which
device comprises a camera (2), an electronic unit
(3), and a power supply unit (4), which are arranged
in a pressure-resistant, preferably cylindrical, hous-
ing (5), the device (1) comprising a device head (8)
that comprises a suspension device (6) at one end
and an inspection window (7) at an opposite end,
the device head (8) consisting substantially of a non-
transparent material, in which a central inspection

window (7) that is preferably circular and consists of
a transparent material is accommodated, the device
head (8) comprising at least one through-opening
(10) in the non-transparent material, which opening
is laterally spaced from the inspection window (7)
and in which at least one light source (9) is accom-
modated, characterised in that the light source (9)
is fixed in a portion of the longitudinal extension of
the through-opening (10) using a transparent sealing
compound (27).

2. Device (1) according to claim 1, characterised in
that the device head (8) is formed as an element
that is separate from the housing (5) and can be con-
nected to the housing (5), preferably by means of a
screw connection (11).

3. Device (1) according to either claim 1 or claim 2,
characterised in that at least one portion of the lon-
gitudinal extension of the through-opening (10),
which does not comprise a light source (9), is pref-
erably completely filled with a transparent sealing
compound (18).

4. Device (1) according to any of claims 1 to 3, char-
acterised in that the non-transparent material has
a higher breaking strength, in particular a higher
compressive strength, than the transparent sealing
compound (27).

5. Device (1) according to claim 1, characterised in
that a metal, an alloy or a composite, preferably a
steel alloy, is provided as the non-transparent ma-
terial.

6. Device (1) according to any of claims 1 to 5, char-
acterised in that the transparent sealing compound
(27) is a casting resin, in particular an epoxy-based,
polyurethane-based, acrylic-based or silicone-
based single- or multi-component casting resin.

7. Device (1) according to any of claims 1 to 6, char-
acterised in that the central inspection window (7)
consists of a transparent alkali silicate glass, acrylic
glass, borosilicate glass or quartz glass.

8. Device (1) according to any of claims 1 to 7, char-
acterised in that a plurality of, in particular three to
twelve, through-openings (10) are arranged around
the inspection window (7), preferably so as to be
equidistantly spaced from one another.

9. Device (1) according to any of claims 1 to 8, char-
acterised in that the longitudinal axis of each
through-opening (y) is arranged at an acute angle α,
preferably of between 15° and 35°, to the longitudinal
axis of the housing (x).
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10. Device (1) according to any of claims 1 to 9, char-
acterised in that a light source (9), in particular a
light-emitting diode, is accommodated in each
through-opening (10).

11. Device (1) according to any of claims 1 to 10, char-
acterised in that a light-emitting diode is provided
as the light source (9).

12. Device (1) according to any of claims 1 to 11, char-
acterised in that a detachable connection, prefer-
ably a screw connection (15) comprising at least one
sealing element (16), is provided between the sus-
pension device (6) and the housing (5).

13. Device (1) according to any of claims 1 to 12, char-
acterised in that the power supply means (4) is pro-
vided in the housing (5) for supplying power to the
light source (9) in the device head (8), a conductive
contact being closed when the housing (5) and de-
vice head (8) are interconnected, a spring (26) pref-
erably being arranged between the camera (2) and
the electronic unit (3).

14. Device (1) according to any of claims 1 to 13, char-
acterised in that the suspension device (6) and the
housing (5) consist substantially of a metal, an alloy
or a composite.

Revendications

1. Dispositif (1) d’inspection visuelle d’un trou de fora-
ge, lequel comprend une caméra (2), une unité élec-
tronique (3) et une unité d’alimentation en courant
(4), qui sont agencées dans un logement (5) résis-
tant à la pression, de préférence cylindrique, le dis-
positif (1) présentant à une extrémité un dispositif de
suspension (6) et à une extrémité opposée une tête
de dispositif (8) comportant une fenêtre d’inspection
(7), la tête de dispositif (8) étant constituée sensible-
ment d’un matériau opaque, dans lequel est logée
une fenêtre d’inspection (7) centrale, de préférence
circulaire, constituée d’un matériau transparent, la
tête de dispositif (8) présentant dans le matériau
opaque au moins une ouverture de passage (10),
laquelle est espacée latéralement de la fenêtre d’ins-
pection (7) et dans laquelle est logée au moins une
source de lumière (9), caractérisé en ce que la sour-
ce de lumière (9) est fixée au moyen d’un matériau
d’enrobage transparent (27) dans une partie de
l’étendue longitudinale de l’ouverture de passage
(10).

2. Dispositif (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que la tête de dispositif (8) est réalisée sous
la forme d’un élément séparé du logement (5), lequel
élément peut être relié au logement (5), de préféren-

ce au moyen d’une liaison vissée (11).

3. Dispositif (1) selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce qu’au moins une partie de l’étendue lon-
gitudinale de l’ouverture de passage (10), laquelle
ne présente aucune source de lumière (9), est rem-
plie presque intégralement d’un matériau d’enroba-
ge transparent (18).

4. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que le matériau opa-
que présente une résistance à la rupture plus élevée,
en particulier une résistance à la pression plus éle-
vée, que celle du matériau d’enrobage transparent
(27).

5. Dispositif (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce qu’un métal, un alliage ou un matériau com-
posite, de préférence un alliage d’acier, est prévu
comme matériau opaque.

6. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que le matériau d’en-
robage transparent (27) est une résine coulée, en
particulier une résine coulée à un ou plusieurs com-
posants à base d’époxyde, de polyuréthane, d’acryli-
que ou de silicone.

7. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que la fenêtre d’ins-
pection centrale (7) est constituée d’un verre de si-
licate alcalin, d’un verre acrylique, d’un verre boro-
silicaté ou d’un verre de silice, transparent.

8. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que plusieurs ouver-
tures de passage (10), en particulier trois à douze,
sont ménagées autour de la fenêtre d’inspection (7),
de préférence à équidistance.

9. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que l’axe longitudinal
de l’ouverture de passage (y) est agencé respecti-
vement en formant un angle aigu α, de préférence
compris entre 15° et 35°, par rapport à l’axe longitu-
dinal du logement (x).

10. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce qu’une source de
lumière (9), en particulier une diode électrolumines-
cente, est logée dans chaque ouverture de passage
(10).

11. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 10, caractérisé en ce qu’une diode élec-
troluminescente est prévue comme source de lumiè-
re (9).

13 14 



EP 3 173 577 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

12. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 11, caractérisé en ce qu’une liaison libé-
rable, de préférence une liaison vissée (15) pourvue
d’au moins un élément d’étanchéité (16), est prévue
entre le dispositif de suspension (6) et le logement
(5).

13. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 12, caractérisé en ce que le dispositif d’ali-
mentation en courant (4) est prévu dans le logement
(5) pour alimenter en courant la source de lumière
(9) dans la tête de dispositif (8), un contact conduc-
teur étant fermé lorsque le logement (5) et la tête de
dispositif (8) sont reliés l’un à l’autre, un ressort (26)
étant agencé de préférence entre la caméra (2) et
l’unité électronique (3).

14. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 13, caractérisé en ce que le dispositif de
suspension (6) et le logement (5) sont constitués
sensiblement d’un métal, d’un alliage ou d’un maté-
riau composite.
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